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Ihre Vorsorgemappe:  
In guten Tagen an die Zukunft denken
Dieses Infopaket soll Sie dazu anregen, 
sich mit Ihrer persönlichen Vorsorge zu be
fassen. es vermittelt Ihnen basisinformati
onen und stellt Ihnen ausgewählte muster
formulare zur Verfügung. Wenn Sie diese 
oder andere musterformulare verwenden, 
sollten Sie sich reichlich Zeit nehmen und 
inten siv damit auseinan dersetzen. Ihre 
festlegungen könnten im fall der fälle von 
hoher bedeu tung für Sie sein.

So individuell wie Ihre Wünsche werden 
auch Ihre Vorsorgevollmacht, betreu
ungsverfügung oder patientenverfügung 

sein. Das Infopaket und die musterfor
mulare decken viele typische Situationen 
ab, können aber keine genau auf Ihre Si
tuation zugeschnittene rechtsberatung 
ersetzen. Deshalb ist das persönliche 
gespräch mit einem Anwalt oder notar 
dringend zu empfehlen. Auch betreu
ungsvereine bieten beratung und unter
stützung beim Verfassen von Vorsorge
vollmacht oder betreuungsverfügung. für 
die medi zinischen Aspekte – insbeson
dere bei der patientenverfügung – ist Ihr 
hausarzt ein geeigneter Ansprechpart ner.

Sprechen Sie über  
Ihre individuellen  

Wünsche auch mit  
einem unabhängigen 

experten.
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Gerade in guten Tagen sollten Sie sich einige 
wichtige Fragen stellen:

  Wer soll mich vertreten, wenn ich auf fremde hilfe angewiesen bin?
  Welche Wünsche und gewohnheiten sollen unbedingt beachtet werden?
  Was will ich auf keinen fall?

für alle fälle: Die 
Zukunft sicher regeln
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und 
Patientenverfügung
Wer heute aktiv sein Leben gestaltet, stellt sich nicht gerne vor, dass das ei
nes Tages anders sein könnte. Doch jetzt schon über den Ernstfall nachzu
denken, lohnt sich: Mit einer Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder 
Betreuungsver fügung legen Sie vorausschauend fest, was geschieht, wenn Sie 
Ihre Angelegen heiten nicht mehr selbst regeln können. Für alle Fälle gut vorbe
reitet, können Sie beru higt in die Zukunft sehen.

es kann überraschend geschehen oder 
schleichend: Durch unfall, Krankheit oder 
das nachlassen der geistigen Kräfte im 
Alter geht die gewohnte Selbstständigkeit 
verloren, und ohne unterstützung durch 
andere funk tioniert nichts mehr – vorü
bergehend oder auf Dauer. Das risiko, 
eines tages auf bei stand angewiesen zu 
sein, wächst mit der steigenden Lebens
erwartung. Derzeit werden etwa 1,4 mio. 
Demenzkranke in Deutschland gezählt. 
Doch nicht nur alte menschen büßen ihre 
fähigkeit zu selbstständigem handeln ein. 
So sind viele tausende Komapatienten auf 
intensivmedizinische behand lung und 
umfassende hilfe ange wiesen. 

In solch einer Situation müssen oft ande
re ent scheiden, was dem Wohl des be
troffenen am Besten entspricht: Welche 
medizinischen Leis tungen soll der patient 

erhalten und welche laufen seinem Wil
len zuwider? Was soll mit der bisherigen 
Woh nung geschehen? Kommt ein heim in 
frage, und welches? 

Anders als viele vermuten, kann selbst 
die fami lie nicht einfach alles in die hand 
neh men. um den Angehörigen rechtsver
bindlich zu vertreten, benötigen auch 
die eige nen ehe partner, Kinder und ge
schwister eine gültige Vollmacht oder 
müssen vom gericht als betreuer bestellt 
sein. 

mit Vorsorgevollmacht, betreuungsver
fügung oder Patientenverfügung finden 
Ihre Vorgaben und persönlichen Wün
sche eine rechtsverbindliche basis. Wer 
sich frühzeitig damit befasst, kann selbst
bestimmt seine Zukunft gestalten – selbst, 
wenn es anders kommt als erhofft.
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Rechtssicherheit für den Ernstfall
mit einer Vorsorgevollmacht oder betreu
ungsverfügung bestimmen Sie, welche 
perso nen notfalls Ihre belange vertreten 
und auf welche Weise sie das tun sollen. 

In einer patientenverfü gung hingegen 
geht es um festlegungen in fragen der 
medizinischen behandlung, wenn Sie 
nicht mehr kommunizieren können.

Vorsorgevollmacht:   Damit benennen Sie eine oder mehrere per sonen Ihres Ver
trauens, die befugt sind, bei bedarf Ihre Angelegenheiten zu 
regeln. Die Vollmacht ermöglicht Ihren Vertretern ein schnel
les und unkom pliziertes handeln – angefangen bei dringen
den behördengängen bis zur organi sation einer häusli chen 
Pflege. Die Bevollmächtigten unterliegen keiner gerichtlichen 
Kontrolle. Damit setzt die Vorsorgevoll macht ein großes Ver
trauen voraus. 

Betreuungsverfügung:   falls es niemanden gibt, in dessen hände Sie eine umfas
sende Vorsorgevollmacht legen wollen, können Sie eine 
Betreuungsverfü gung erstellen. Mit ihr nehmen Sie Einfluss 
darauf, wen das betreuungsgericht im bedarfsfall als Ihren 
gesetzlichen betreuer auswählt. Daneben können Sie Wün
sche zu Ihrer Lebens gestaltung dokumen tieren, an denen 
der betreuer sich nach möglichkeit zu orientieren hat.

Patientenverfügung:   Darin äußern Sie Ihren Willen zur ärztlichen behandlung für 
den fall, dass Sie eines tages keine eigenständigen entschei
dungen mehr treffen können – etwa aufgrund von Bewusst
losigkeit oder Demenz. Sie können auch definieren, welche 
medizinischen maßnahmen unterlassen werden sollen. Ärz
te oder Pflegepersonal sind verpflichtet, Ihren Vorgaben zu 
folgen.

Miteinander reden – besser entscheiden
ganz unabhängig davon, worauf Sie sich 
festlegen: Suchen Sie frühzeitig das ge
spräch mit Ihnen nahe stehenden perso
nen und/oder denjenigen, denen Sie Ihre 
Angelegenheiten anvertrauen wollen. So 
erfahren Sie zum einen, ob diese perso
nen auch bereit sind, Verantwortung für 
Sie zu übernehmen. ein intensiver Aus

tausch hilft Ihren Vertrauensper sonen 
zum anderen, sich ein bild über Ihre be
dürfnisse und Vorstellungen zu machen. 
So werden Ihre Vertreter eher in der Lage 
sein, in schwer vorhersehbaren Situatio
nen Ent scheidungen zu treffen, die in Ih
rem Sinne sind.
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VorsorgeVollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht benennen Sie eine oder mehrere Personen Ihres 
Vertrauens, die bereit sind, sich um Ihre Angelegenheiten zu kümmern, wenn 
Sie selbst nicht – oder nicht mehr – dazu in der Lage sind. Die Vollmacht kann 
beispielsweise Rechtsge schäfte umfas sen, den Umgang mit Behörden oder 
auch Fragen der medizini schen Ver sorgung oder Pflege. 

Die Vorsorgevollmacht ist für eine Situati
on gedacht, in der Sie aufgrund schwe rer 
gesundheitlicher probleme Ihre belange 
nicht mehr selbst regeln können. Der be
vollmächtigte wird erst im bedarfsfall für 
Sie tätig. er kann sich – je nachdem, zu 
welchen Aufgaben Sie ihm eine Vollmacht 
erteilt haben – um eine breite palette 
von themen kümmern: angefangen von 
alltägli chen entscheidun gen bis hin zu 
Versicherungsfragen. 

„Wozu überhaupt? Ich habe doch fami
lie!“ Dieser gedanke ist naheliegend, aber 
aus rechtlicher Sicht falsch, denn auch 
wenn die Verwandten Ihnen nach Kräften 
zur Seite stehen: Sobald rechtswirksame 
handlungen oder entscheidungen anste
hen, brauchen selbst Angehörige eine 
Vollmacht oder gerichtliche bestel lung 
zum betreuer. nur eltern haben gegen
über ihren minderjährigen Kindern ein 
Sorge recht und damit auch eine umfas
sende Vertretungsbefugnis.

Eine Vorsorgevollmacht kann beispielsweise 
folgende Aufgaben regeln:

  entscheidung über medizinische maßnahmen
  Organisation eines Pflegedienstes, eines Platzes in einem Senioren- oder 

Pflegeheim
  fragen des Wohnens, telefon oder Stromverträge
  Vertretung gegenüber behörden
  regelung von Versicherungsangelegenheiten
  finanzielle Angelegenheiten und Vermögensverwaltung (Achtung: für 

bank geschäfte sollten Sie eine Konto/Depotvollmacht erteilen, für 
Verbraucherdar lehen ist eine notariell beurkundete Vollmacht nötig)

  Immobiliengeschäfte (Achtung: Hierzu bedarf es einer notariell 
beurkunde ten Vollmacht)

  Wahrnehmung von Korrespondenz
  Spenden oder Schenkungen gegenüber personen oder Institutionen
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Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung?
Sowohl die Vorsorgevollmacht als auch 
die gesetzliche betreuung bedeuten, dass 
im bedarfsfall eine andere person an Ih
rer Stelle für Sie tätig wird. beide formen 

unter scheiden sich jedoch erheblich. Wel
che Lösung in Ihrem falle die empfeh
lenswertere ist, richtet sich nach Ihrer 
persönlichen Situation und einschät zung.

In einer betreuungsverfügung können Sie jemanden bestimmen, der als gesetzlicher 
Betreuer für Sie eingesetzt wird. Dieser betreuer – selbst wenn es ein familienmit
glied sein sollte – unterliegt der Kontrolle durch das betreu ungsgericht, ist ihm rechen
schaftspflichtig und muss bei ver schiedenen The men dessen Genehmigung ein holen. 

Die Vorsorgevollmacht umfasst hingegen größere handlungsfreiheiten und hält den 
bürokratischen Aufwand für den bevollmächtig ten gering. Sofern es eine person gibt, 
der Sie vorbehaltlos ver trauen und die zugleich bereit ist, Verant wortung für Ihre be
lange zu überneh men, kann daher eine Vorsorgevollmacht das sinnvollere Instrument 
sein. Der bevollmäch tigte ist jederzeit in der Lage, nach bedarf für Sie in Aktion zu  treten.

Sie haben eine Generalvollmacht erteilt?
Sie haben bereits einer person Ihres 
Vertrauens eine generalvollmacht er
teilt – etwa für Zeiten, in denen Sie lan
ge im Ausland sind? Auch dann sollten 
Sie eine Vorsorge vollmacht in erwägung 
ziehen. Sobald wichtige gesundheits
fragen auf dem Spiel ste hen, reicht eine 
generalvollmacht, selbst wenn sie zur 
„Vertre tung in allen Angelegenheiten“ au
torisiert, nicht aus: entscheidungen etwa 

über riskante medizinische behandlun
gen, ärztliche Zwangsmaß nahmen oder 
andere freiheits beschränkende maßnah
men sowie die geschlossene unterbrin
gung blei ben hier von ausgenommen. 
Der gesetzgeber fordert, dass Sie als 
Vollmachtge ber solch tiefgreifende ent
scheidungsbefugnisse ausdrücklich ertei
len. hierfür bietet die Vorsorgevollmacht 
einen rahmen. 

eine 
generallvollmacht  

allein reicht  
nicht aus.
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Regelungen im Außenverhältnis und interne Absprachen
Die Vollmacht ist eine für Dritte bestimm
te erklärung. Darin ist dokumentiert, wer 
Sie „im Außenverhältnis“ rechtlich vertre
ten kann und was diese person für Sie er
ledigen darf – beispielsweise gegenüber 
banken, behörden oder Versiche run gen. 
Die Vorsorgevollmacht ist also ein Doku
ment, das Außenstehenden gegen über 
Verbindlichkeit und rechtswirksamkeit 
schafft.

Daneben gibt es Absprachen „im Innen
verhältnis“ zwischen Ihnen als Voll macht
geber und dem bevollmächtigten – dazu 
gehört unter anderem die Auflage, nur im 
falle Ihrer handlungsunfähigkeit von der 
Vollmacht gebrauch zu machen. Diese 

Vereinbarungen gehören nicht in die Vor
sorgevollmacht selbst, sondern sollten als 
ein Auftrag erteilt werden, der die Voll
macht begleitet.

Sie können Ihrer Ver trauensperson auch 
interne Anweisungen dafür geben, wie sie 
die Vollmacht ausüben soll. hier kann es 
zum Beispiel darum gehen, welche Pfle
geeinrichtung Sie, falls nötig, bevorzugen 
würden und welche keineswegs ausge
wählt werden sollte. Auch die Weiterfüh
rung von geschenkgewohnheiten, Ihre 
erwar tungen hinsichtlich der buchfüh
rung oder eine Aufwandsentschädigung 
für die bevollmächtigten gehören zu den 
möglichen Absprachen zwischen Ihnen.

Außen- und Innenverhältnis

 
 
Von der Einzelaufgabe bis zur umfassenden Vollmacht
Sie können eine umfassende Vorsorgevoll
macht für alle Angelegenheiten erteilen 
oder sie auf einzelne gebiete beschrän
ken – etwa die gesundheitsfürsorge oder 
die Vermögensverwal tung. Doch dabei 
sollten Sie unbedingt bedenken: falls Ihre 
Vorsorgevollmacht einzelne Aspekte nicht 

abdeckt, in denen Sie später dann doch 
unterstützung brauchen, müsste für diese 
Aufgaben ein betreuungsverfah ren einge
leitet werden. ein nebeneinander von Vor
sorgevollmacht und betreuung stellt aber 
ein komplizierteres Arrangement dar und 
ist daher wenig empfehlens wert. 

Bank

Versicherung

Pflegeheim

Behörde

Mieter/Vermieter

fp

fp

fp

fp

fp

fp

Vorsorgevollmacht: Außenverhältnis Absprachen im Innenverhältnis
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Einzelvollmacht oder mehrere Vollmachten 
Der eine kennt Ihre Gepflogenheiten in 
alltäglichen Dingen beson ders gut, der 
andere weiß bestens in finanzthemen 
bescheid: es steht Ihnen frei, für ver
schiedene Aufgaben jeweils einen eige
nen bevollmächtigten zu bestimmen. um 
hand lungsfähig zu sein, benötigt dann je
der bevollmächtigte eine gesonderte Voll
machtsurkunde. 

ebenso können Sie festlegen, dass meh
rere bevollmächtigte Sie nur gemeinsam 

vertreten dürfen – möglicherweise bei 
ein zelnen themen, die Ihnen besonders 
am herzen liegen. ein typischer fall sind 
Wohnungs aufl ösungen, bei denen nur 
alle Kin der gemeinsam die notwendigen 
Entscheidungen treffen können. Beden-
ken Sie aber: falls die bevollmächtigten 
über bestimmte fragen nicht einig sind, 
würde die Wahrnehmung Ihrer Interes
sen behindert. um Sie wirksam zu vertre
ten, müssen die bevollmächtigten mit ei
ner Stimme spre chen.

Ersatzbevollmächtigte und Untervollmachten
Auch Ihre Vertrauensperson kann einmal 
erkranken oder aus anderen gründen 
ausfallen. für diesen fall können Sie ei
nen ersatzbe vollmächtigten bestimmen. 
Damit die ersatzperson bei bedarf auch 
schnell und wirksam handeln kann, soll
ten Sie auch ihr eine uneingeschränkte 
Vollmacht erteilen. Sprechen Sie dabei 
intern mit den Vollmachtinhabern ab, 
dass der ersatzbevollmächtigte nur dann 
aktiv werden soll, wenn der erste bevoll
mächtigte verhindert ist. Diese Abspra che 
gehört allerdings nicht in die Voll macht 
selbst, denn ein Außenstehen der könnte 

nur schwer überprüfen, ob die eigentlich 
bevollmächtigte per son tatsächlich verhin
dert und damit die bedingung erfüllt ist. 

Daneben können Sie in der Vollmacht Ihren 
bevollmächtigten das recht einräu men, 
untervollmachten an weitere personen 
zu erteilen. Diese könnten im bedarfsfall 
einzelne Aufgaben wahrnehmen. Damit 
erleichtern Sie Ihrer Vertrau ensperson die 
Arbeit, geben aber auch die Kontrolle dar
über aus der hand, wer in Zukunft eventu
ell einmal für Sie tätig wird.

für den fall  
einer erkrankung Ihrer 

Vertrauensperson  
empfiehlt sich ein/e  

ersatzbevoll 
mächtigte/r.
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Für Bankgeschäfte: 
Erteilen einer Konto-/Depotvollmacht
Wenn Ihr bevollmächtigter auch bankge
schäfte für Sie wahrnehmen soll, sollten 
Sie ergänzend eine Vollmacht auf dem 
Vordruck „Konto/Depotvollmacht“ Ih
rer bank oder Sparkasse ausfüllen. Viele 
 banken akzeptieren nur eine notariell 
beurkundete oder auf hauseigenem for
mular erstellte Voll macht. Diese berech
tigt den bevollmächtigten zu geschäften 

im Zusammenhang mit der Konto und 
Depotführung. Zur Sicherheit sollten Sie 
diese Vollmacht in Anwesen heit eines 
bankmitarbeiters erteilen. 

bitte beachten Sie, dass für die Aufnahme 
von Darlehen wie auch Immobilienge
schäfte eine notariell beurkundete Voll
macht notwendig ist.

Handlungsfreiheiten und Kontrollmechanismen
Wer von Ihnen eine Vorsorgevollmacht 
erhält, sollte Ihr vollständiges Vertrau
en genießen, denn je nach umfang der 
Vollmacht räumen Sie Ihrem bevollmäch
tigten sehr weitreichende befugnisse 
ein. Anders als ein gerichtlich bestellter 
betreuer wird die von Ihnen bevollmäch
tigte person nicht durch das betreuungs
gericht beaufsichtigt. 

Sie können aber selbst Sicherheitsme
chanismen in die Vollmacht einbauen 
– beispiels weise, indem Sie personen be
nennen, die einzelne entscheidungen der 
bevoll mächtigten kontrollieren oder auch 
widerrufen können. 

bestimmte entscheidungen müssen vom 
betreuungs gericht genehmigt werden. 
Dies gilt zum einen bei der geschlosse
nen unterbringung, freiheitsentziehen
den maßnahmen oder einer ärztlichen 
Zwangsbehandlung – dazu zählen un
ter ande rem die unter brin gung in einer 
geschlossenen psychiatrischen Abtei
lung sowie die Anwen dung von bettgit
tern, bauchgurten oder ruhigstellenden 
medikamen ten. eine gerichtli che einwil

ligung muss auch dann eingeholt wer
den, wenn der bevoll mächtigte in eine 
risikobehaftete behandlung wie etwa eine 
herzoperation einwil ligen oder lebens
erhaltende maßnahmen unterlassen will 
und sich dabei mit dem behan delnden 
Arzt nicht über den patientenwillen einig 
ist. Damit hat der gesetz geber bei be
sonders folgenschweren entscheidungen 
eine zusätz liche Kontroll instanz vorgese
hen.

Sollte es konkrete hinweise darauf geben, 
dass Ihr Bevollmächtigter seine Pflich ten 
verletzt, kann das betreuungsgericht ei
nen Kontrollbetreuer bestellen. Dieser 
überwacht das handeln der bevollmäch
tigten person. Stellt der Kon trollbetreuer 
miss bräuchliches Verhalten fest, wird 
die Vollmacht notfalls widerrufen. Dann 
würde die gerichtliche bestellung eines 
Betreuers für die betreffenden Auf gaben-
gebiete notwendig. 

Das gilt auch, wenn sich herausstellt, dass 
Ihr bevollmäch tigter – aus welchen grün
den auch immer – untätig bleibt und kein 
ersatzbevollmächtigter benannt ist.
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Gültigkeit der Vollmacht:  
Nur ohne Bedingungen nutzbar
Im Außenverhältnis – also gegenüber Drit
ten – sollte die Vorsorgevollmacht ab dem 
Zeitpunkt ihrer Ausstellung gelten. es wäre 
nicht ratsam, den eintritt der Vollmacht 
von bestimmten Voraussetzungen abhän
gig zu machen – etwa von Ihrem gesund
heitszustand, denn dann müssten Au
ßenstehende erst einmal ärztliche Atteste 
überprüfen, um zu sehen, ob die Voraus
setzungen für die gül tigkeit der Vollmacht 
wirklich erfüllt sind. In diesem falle hätte 
Ihre Vertrauens person es schwer, zügig 
für Sie zu han deln. fazit: nur eine Vorsor
gevollmacht, die nach außen an keine be
dingungen geknüpft ist, ist auch wirklich 
brauch bar.

es ist zweckmäßig, die Vollmacht ausdrück
lich über den tod des Vollmachtge bers hi
naus gelten zu lassen. Andernfalls könnte 
es sein, dass Vertragspartner bei rechts
geschäften zunächst eine „Lebensbeschei
nigung“ verlangen, um sich zu überzeugen, 
dass der Vollmachtgeber am Leben und da
mit die Vollmacht gültig ist. Das würde Ihrem 
bevollmäch tigten auch zu Ihren Lebzeiten 
das handeln erschweren. Zudem ermög
licht eine Vollmacht über den tod hinaus 
Ihrer Ver trauensperson, im todesfall anste
hende Fragen wie Woh nungsauflösung, die 
Kündigung von Verträgen oder Aufgaben 
rund um die beer digung zu erledigen, be
vor die erben dazu in der Lage sind. 

Die festle gung, dass Ihr bevollmächtigter 
die Vollmacht erst im bedarfsfall nutzt, ge
hört zu einer der grundlegenden Abspra
chen im Innenverhältnis. Die von Ihnen 
bevollmächtigte person darf die Vollmacht 
nur dann nutzen, wenn Sie Ihre Dinge 
nicht mehr selbst regeln können.
Sollte der bevoll mächtigte entgegen Ihrer 
Absprachen vorzeitig von der Voll macht 
gebrauch machen, können Sie diese wi
derrufen, die Vollmacht vom bevollmäch
tigten zurückverlangen und Schadener
satz for dern.



11

VorSorgeVoLLmAcht

Die richtige Person auswählen –  
das sollten Sie bedenken

  Vertrauenswürdigkeit: Wem schenken Sie Ihr uneingeschränktes 
Vertrauen? Kennt diese person Sie und Ihre bedürfnisse, und wird sie 
diese uneigen nüt zig im blick behalten? 

  Bereitschaft: Ist die Vertrauensperson ernsthaft motiviert, sich für 
Sie zu engagieren? Hat sie eine realistische Vorstellung ihrer Ver pflich-
tungen und wird sich ausreichend Zeit dafür nehmen? 

  Kompetenz: Verfügt Ihre Vertrauensperson über die nötigen fähig
keiten, um Sie in den betreffenden Bereichen gut zu vertreten; passen 
die Lebens umstände wie beispielsweise der Aufenthalts ort?

  Kooperation: Wenn mehrere bevollmächtigte Sie vertreten: Können 
Sie davon ausgehen, dass diese sich untereinander abstimmen und 
sich in Ihrem Sinne einigen werden?

Formanforderungen an die Vorsorgevollmacht
Jede volljährige und geschäftsfähige per
son kann eine Vorsorgevollmacht abge
ben. Aus gründen der Klarheit und be
weiskraft muss die Vollmacht schriftlich 
verfasst sein. Sie können dafür auch ein 
geeig netes musterformular nutzen. bitte 
achten Sie unbedingt auf sorgfältige, wi
derspruchsfreie regelungen. Vergessen 
Sie auf keinen fall ort, Datum und Ihre 
vollständige unterschrift. Sie können eine 
einmal erteilte Vollmacht jederzeit wider
rufen.

Ihr bevollmächtigter muss die Vorsorge
vollmacht nicht unterzeichnen. Jedoch 

kann seine unterschrift nochmals sei
ne bereitschaft unterstreichen, sich im 
bedarfsfall für Sie einzusetzen. Zugleich 
werden Sie daran erinnert, Ihre Vertrau
ensperson frühzeitig in Ihre Überlegun
gen einzubinden.

Insbesondere bei komplizierteren re
gelungen – beispielsweise bei großen 
Ver mögenswerten oder umfangreichen 
internen Absprachen – ist die beratung 
durch einen Anwalt oder notar ratsam. 
Auch betreuungs vereine helfen bei der 
formu lierung einer Vollmacht.
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Notarielle Beurkundung und öffentliche Beglaubigung
Wenn Sie Ihren bevollmächtigten die be
fugnis zu Immobiliengeschäften oder zur 
Aufnahme von Dar lehen erteilen wollen, 
ist die notarielle Beurkundung zwin
gend erforderlich. Die Vollmacht sollte 
auch dann durch einen notar beurkundet 
werden, wenn Sie ein handelsgewerbe be
treiben oder gesellschafter einer perso
nen oder Kapital gesell schaft sind. nicht 
rechtlich erforderlich, aber sehr empfeh
lenswert ist die notarielle beurkundung 
auch bei strittigen familienver hältnissen 
oder hohem Alter des Vollmachtgebers. 
So können spätere Auseinandersetzun
gen darüber vermieden werden, ob er 
zum Zeitpunkt der Vollmachter stellung 
geschäftsfähig war.  

gegenstand einer öffentlichen Beglau
bi gung ist die bestätigung Ihrer unter
schrift. Dies bietet künfti gen Vertrags
partnern die Sicher heit, dass die Voll macht 
wirklich von Ihnen stammt. erfor der lich 
ist die öffentliche Beglau bigung dann, 
wenn der bevoll mäch tigte erklärungen 

gegen über grund buchamt oder handels
register abgeben soll. Auch wenn Ihr 
bevollmächtigter einen rei sepass oder 
perso nalaus weis für Sie bean tragen oder 
eine erbausschla gung erklären möchte 
(bei spiels weise wegen einer Überschul
dung des Nachlas ses), ist die öffentliche 
beglaubi gung der Vollmacht nötig. In eini
gen bundesländern wird zudem eine be
glaubigte Vollmacht gefor dert, wenn der 
bevollmächtigte in der Lage sein soll, den 
Vollmachtgeber bei den meldebehörden 
an oder abzumelden. 

es gibt verschiedene Wege, Ihre unter
schrift unter der Vollmacht öffentlich be
glaubigen zu lassen. In frage kommen 
unter anderem die betreuungsbehör den 
oder auch ein notar. In diesem fall be
fasst sich der notar jedoch nicht mit den 
Inhalten Ihrer Vollmacht, sondern bestä
tigt nur die echtheit Ihrer unter schrift. 
eine notariell beurkundete Vorsorgevoll
macht muss nicht nochmals öffent lich be
glaubigt werden.

§Notarielle Beurkundung  
der Vorsorgevollmacht  
erforderlich für

 Immobiliengeschäfte
 Verbraucherdarlehen

ÖffentlicheBeglaubigung 
der Vorsorgevollmacht  
erforderlich für

 erklärungen beim grundbuchamt
 erklärungen beim handelsregister
 Antrag pass/personalausweis
 erbausschlagung
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Hinterlegung der Vorsorgevollmacht
In der Vollmacht sollte zu Ihrer Sicher
heit ausdrücklich geregelt sein, dass der 
bevollmächtigte Sie nur dann bei rechts
geschäften vertreten kann, wenn er die 
Vollmacht im original vorlegen kann. Im 
falle einer notariellen beurkundung ver
bleibt das original hingegen beim notar, 
und der bevollmächtigte wird im rechts
verkehr eine notarielle Ausfertigung der 
Vollmacht nutzen.

bei bedarf muss gewährleistet sein, dass 
Ihre Vertrauensperson schnell auf das 
Dokument zugreifen kann.

führen Sie mit Ihren Ausweisdokumenten 
immer auch eine hinweiskarte bei sich, 
dass Sie eine Vorsorgevollmacht oder be
treuungsverfügung ausgestellt haben und 
wer Ihre Vertrauensperson ist. So kann 
diese im bedarfsfall umge hend benach
richtigt werden.

Für die Hinterlegung der Vollmacht gibt es 
mehrere Möglichkeiten:

  Die Vollmacht befindet sich an einem leicht zugänglichen Ort, den der 
Bevoll mächtigte kennt (z.B. Notfallordner, Schreibtischschublade).

  Sie übergeben die Vollmacht an Ihre Vertrauensperson mit der Aufla
ge, diese nur im genau eingegrenzten bedarfsfall zu nutzen. 

  eine andere Vertrauensperson nimmt die Vollmacht treuhänderisch in 
Ver wahrung und händigt sie im bedarfsfall dem bevollmächtigten aus.

Registrierung im Vorsorgeregister
Das Zentrale Vorsorgeregister der bun
desnotarkammer bietet die möglichkeit, 
Ihre Vorsorgevollmacht und den namen 
der bevollmächtigten gegen eine gebühr 
registrieren zu lassen. Vor einleitung ei
nes betreuungsverfahrens kann das be
treuungsgericht mit einer registerabfrage 

in erfahrung bringen, dass Sie bereits eine 
Vorsorge vollmacht erteilt haben. Sind 
damit alle anstehenden Auf gaben abge
deckt, muss kein gesetzlicher betreuer 
bestellt werden. Die Voll macht selbst wird 
nicht beim Vorsorgeregister hinterlegt.
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BetreuungsVerfügung
Eine Betreuung ist eine vom Gericht bestellte Rechtsfürsorge für einen Men
schen, der aus bestimmten Gründen seine Angelegenheiten nicht mehr selbst 
wahrneh men kann. Mit einer Betreuungsverfügung haben Sie Einfluss darauf, 
was in einem solchen Fall geschieht: Wer vom Gericht als Ihr Betreuer bestellt 
wird und worauf er zu achten hat. Falls es bereits eine Vertrauensperson gibt, 
der Sie eine ausreichende Vollmacht erteilt haben, ist eine Betreuung in der 
Regel nicht nötig.

Von einer rechtlichen betreuung sind er
wachsene Menschen betroffen, die auf-
grund einer psychischen Krankheit oder 
einer körperlichen, geistigen oder seeli
schen behin derung ihre Angelegenheiten 
nicht mehr selbst regeln können und da
für die hilfe anderer benötigen. In solchen 
fällen bestellt das betreuungsge richt 
einen gesetz lichen Vertreter, der in ei
nem genau festgelegten rahmen für den 
Betroff enen handeln soll. Der Betreuer 
wird vorrangig im familiären oder persön
lichen umfeld gesucht, es kann aber auch 
ein fremder betreuer bestellt werden. Die 
betreuung soll nur bereiche umfassen, 

in denen es keine anderen unterstüt
zungsmöglich keiten gibt, und auch nur, 
so lange das notwendig ist. 

Das handeln des betreuers unterliegt der 
gerichtli chen Kontrolle. Das gilt auch für 
nahe Verwandte. Darüber hinaus müs
sen gesetzliche betreuer bei verschiede
nen fragen die Zustimmung des gerichts 
einholen – ins besondere bei freiheits
beschränken den oder risikobehafteten 
ärztlichen maßnah men, aber auch bei 
anderen themen wie beispielsweise der 
Wohnungsauflösung oder Arbeits ver-
trägen.

Selbstbestimmung im Betreuungsfall
Das Gericht ist verpflichtet, Sie dazu an
zuhören, wen Sie als Ihren betreuer oder 
Ihre betreuerin sehen möchten. falls Sie 
sich zu diesem Zeitpunkt nicht wirk sam 
äußern können, soll das gericht Wün
sche berücksichtigen, die Sie früher vor
gebracht haben – etwa in einer betreu
ungsverfügung. In dieser können Sie sich 
auch zu fragen der gewünschten Lebens
gestaltung erklären. Daran muss sich Ihr 
betreuer halten, sofern das möglich und 

zumutbar ist. Ziel ist, Ihr Selbstbestim
mungsrecht weitestgehend zu wahren.

Wenn eine wirksame Vor sorgevollmacht 
von ausrei chendem umfang existiert, ist 
eine betreuung in der regel unnötig. für 
den fall, dass trotz einer Vorsorgevoll
macht ein gesetzlicher betreuer bestellt 
wird, kön nen Sie bestimmen, dass Ihre 
bevollmächtigte person diese Aufgabe 
wahrneh men soll.
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Formanforderungen an die Betreuungsverfügung
eine betreuungsverfügung sollte aus 
beweis gründen schriftlich abgefasst und 
von Ihnen samt Datum und orts angabe 

unterschrieben sein. Sie können Ihre be
treuungsverfügung jederzeit widerrufen.

Registrierung im Vorsorgeregister
Sie können die betreuungsverfügung ge
bührenpflichtig im Zentralen Vorsorge-
register der bundesnotarkammer regist
rieren lassen. Das ist ratsam, da so bei der 

einleitung eines betreuungsverfahrens 
das gericht von Ihrer Verfügung erfahren 
kann. 

Aufbewahrung der Betreuungsverfügung
bewahren Sie Ihre Verfügung an einem 
leicht zugänglichen ort auf – beispiels weise 
im Schreibtisch oder einem schnell auf
findbaren Notfallordner. Wer eine Betreu

ungsverfügung findet und Kenntnis über 
die einleitung eines betreuungs verfahrens 
erlangt, ist verpflichtet, sie sofort an das 
betreu ungsgericht zu über geben. 

In einer Betreuungs ver fü gung bringen 
Sie Ihre Wünsche und Vorstellun gen über 
folgende Punkte zum Ausdruck: 

  person des betreuers: Wer sollte Ihr gesetzlicher betreuer werden? 
und wer keineswegs? für den fall, dass die von Ihnen gewählte 
person nicht dazu in der Lage sein sollte, können Sie auch eine 
ersatzperson benennen.

  fragen Ihrer Lebensführung: beispielsweise Vermögensangelegen
heiten, Ver sor  gung im Falle der Pflegebedürftig keit, Weiter führung 
von Geschenkge pflogenheiten oder Umgang mit persön lichen 
gegenständen.
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PatientenVerfügung
Die moderne Medizin kann viele Leben retten. Zugleich erzeugt sie neue Risi
ken, insbesondere in der letzten Lebensphase: Viele Menschen befürchten, 
 eines Tages wehrlos einer künstlichen Lebensverlängerung ausgeliefert zu sein. 
Mit einer Patientenverfügung können Sie heute Ihr Selbstbestimmungs recht 
für morgen ausüben und festlegen, welche medizinischen Maßnahmen Sie im 
Zwei felsfall in Anspruch nehmen wollen – und welche nicht.  

Die fortschritte in medizin und technik 
machen es möglich, menschen zu helfen, 
für die es vor einigen Jahrzehnten nur 
wenig Hoffnung gab. Doch zugleich sind 
neue entscheidungsprobleme entstan
den – gerade dann, wenn es um unheilba
re Krankheiten geht: Soll in jeder Situation 
alles medizinisch machbare unternom
men wer den, um das Leben zu bewahren 
– beispielsweise durch maschinelle beat
mung oder künstliche ernährung – auch 
wenn dies eine existenz in Abhän gigkeit 
oder einen verlängerten Sterbeprozess 
bedeutet? Oder sollen Eingriffe in den 
natürli chen Verlauf unterbleiben, um ein 
Sterben in Würde zu erlauben? Jeder 
mensch wird dabei zu einer eigenen Ant
wort kommen.

nach dem Willen des gesetzgebers steht 
fest: In jeder phase Ihres Lebens sollen Sie 
selbst entscheiden können, ob und wie 
Sie ärztlich behandelt werden wollen. ein 
Arzt benötigt für jede therapiemaßnahme 
Ihre einwilligung. für den fall, dass Sie ei
nes tages nicht selbst entscheidungsfähig 
oder ansprechbar sein könnten, haben 
Sie die möglichkeit einer patientenverfü
gung. Darin legen Sie im Vorn herein fest, 
in welche ärztlichen maßnahmen Sie im 
ernstfall einwil ligen oder welche Sie un
tersagen. Dies ist bindend für Ärzte sowie 
andere perso nen, die über Ihre medizini
sche behandlung entscheiden. 

In der Patientenverfügung regeln Sie unter 
anderem folgende Fragen: 

  Welche medizinischen und pflegerischen Maßnahmen werden gewünscht, 
welche sollen unterbleiben (z.B. Wiederbelebung, künstliche Beatmung, Er
nährung und flüssigkeitszufuhr, Dialyse und bluttransfusio nen)? 

  In welchen konkreten Situationen sollen diese Festlegungen gelten (z.B. im 
Sterbeprozess oder auch bei einem dauerhaften Verlust der Kommunika ti
ons und einsichtsfähigkeit)?

  Welche personen sollen im Zweifelsfall zu rate gezogen werden? 
  möchten Sie bei absehbarem Lebensende in ein Krankenhaus verlegt wer

den, nach hause oder in ein hospiz?
  Stimmen Sie einer organspende zu und unter welchen bedingungen? 
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mit einer patientenverfügung können Sie 
vermeiden, dass später vielleicht einmal 
andere – ob nun Ärzte, Angehörige, ge
setzliche betreuer oder bevollmächtigte – 
solche existenziellen entscheidungen für 
Sie treffen und Ihren mut maßlichen Wil
len erkunden müs sen, denn das ist insbe
sondere dann schwierig, wenn Sie früher 
nie über Ihre Vorstellungen von Krank heit 
und tod gesprochen haben.

falls es eine Vertrauensperson gibt, die 
sich im notfall um Ihre Angelegenheiten 
kümmern soll, ist es ratsam, Ihre patien
tenverfügung mit einer Vorsorgevoll macht 
oder betreuungsverfügung zu kombi
nieren. Zu den wichtigen Aufgaben Ihrer 
Vertrauensperson gehört es, Ihrem in der 
patientenver fügung geäußerten Willen 
Geltung zu verschaffen, ihn also beispiels
weise in der Diskus sion mit ärztlichem 
oder Pflegepersonal  durchzusetzen.

Wann die Patientenverfügung gilt –  
und wo sie an Grenzen stößt
eine eindeutige patientenverfügung ist 
unmittelbar bindend für das medizinische 
personal – eine missachtung des patien
tenwillens kann als Körperverletzung 
straf bar sein. Auch Ihre bevollmächtigten 
oder Betreuer sind dazu verpflichtet, Ih
ren behandlungswillen durchzusetzen. 
nicht wirksam sind dagegen Anordnun
gen, die gegen ein gesetzliches Verbot 
verstoßen. So können Sie nicht vom Arzt 
verlangen, aktive Sterbehilfe zu leisten – 
also beispielsweise ein medikament zu 
verabrei chen, das Sie töten soll.  

Wenn es zum behandlungszeitpunkt kon
krete Anhaltspunkte dafür gibt, dass Sie 
Ihre früheren Anordnungen nicht mehr 
gelten lassen wollen, darf die patienten
verfü gung ebenfalls nicht einfach um
gesetzt werden. In diesem fall müssen 
nachfor schungen angestellt werden, ob 
Ihre schriftlichen festlegungen noch Ih
rem aktuellen Wil len entsprechen – bei
spielsweise durch die befragung von 
Angehörigen. Solch ein fall könnte etwa 
dann eintreten, wenn Sie im Verlauf ei

ner schweren erkran kung Ihre einstellung 
zum Sterben geändert haben, jedoch 
nicht mehr in der Lage sind, Ihre patien
tenverfügung zu überarbeiten. Ihre Wil
lensänderung muss dabei jedoch – etwa 
durch Zeichen – hinreichend deutlich zum 
Ausdruck kommen.

In einem bestimmten fall müssen ent
scheidungen eines bevoll mächtigten oder 
gesetzlichen betreuers zudem durch das 
betreuungsgericht genehmigt werden: 
nämlich dann, wenn eine behandlungs
maßnahme oder aber deren unterlas
sung große risiken für Sie bergen und 
sich Ihr Vertreter und der behandeln de 
Arzt nicht einigen können, welche der Al
ternativen Ihrem Willen entspricht. In die
sem fall entscheidet das gericht.

eine  
patientenverfügung 
ist bindend für das 

medizinische  
personal.
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Nur was konkret ist, zählt
Ihre in einer patientenverfügung getrof
fenen festlegungen müssen Ihren Willen 
für eine bestimmte Lebens und behand
lungssituation eindeutig und sicher doku
mentieren. nur so sind sie unmittelbar 
verbindlich. Verzichten Sie auf allgemeine 
Aussagen, die breiten Interpretations
spielraum bieten (beispielsweise „Ich will 
nicht würdelos dahinve getieren“ oder „Ich 
möchte friedlich sterben“). Achten Sie vor al
lem auch darauf, dass zwischen Ihren fest
legungen keine Widersprüche  auftre ten.

fragen Sie sich darüber hinaus, welche 
behandlungswün sche Sie in welchen 
kon kreten Situationen haben.  Lehnen 

Sie beispielsweise eine künstliche 
flüssigkeits zufuhr nur in der unmittelba
ren Sterbe phase ab oder auch in anderen 
Krankheitspha sen? Auch können Sie auf
führen, welche personen hinzuge zogen 
werden sollen, falls eine erörterung Ihres 
mutmaßli chen Willens nötig sein sollte.  

Lassen Sie sich nach möglichkeit von ei
nem Arzt Ihres Vertrauens beraten. er 
kann Ihnen helfen, eine eindeutige und 
in sich widerspruchsfreie patientenverfü
gung zu erstellen. falls bereits eine 
schwere erkrankung vorliegt, sollte die 
Pati entenverfügung auf die spezifische 
Krankheitssituation abgestimmt werden.  

Ein umfassendes Bild vermitteln:  
Wertvorstellungen festhalten
eine patientenverfügung richtet sich auf 
zukünftige entwicklungen, deren genaue 
umstände noch unbekannt sind. Auch 
bei einer mit großer Sorgfalt verfassten 
patientenverfügung kann es daher ge
schehen, dass Ihre festlegungen nicht 
genau auf eine tatsächlich eintretende 
Situation zutreff en oder dass Auslegungs-
schwierigkeiten bleiben. hier muss – etwa 
auf basis frü herer gespräche mit Ihnen – 
Ihr mutmaßlicher Wille ermittelt werden. 
In dieser Situation kann es hilfreich sein, 
wenn Sie Ihre persönlichen gedanken 
oder auch erfahrungen im umgang mit 
Krankheit und tod auf einem separaten 

bogen formulieren und der patienten
verfügung beilegen. Dies wird alle betei
ligten dabei unterstützen, Ihre patienten
verfügung besser auszulegen und eine 
Entscheidung in Ihrem Sinne zu treffen.

Die intensive Auseinandersetzung mit 
den eigenen Wertvorstel lungen und die 
schriftliche fixierung Ihrer gedanken kön
nen auch Ihnen selbst dabei helfen, sich 
über Ihre festlegungen für den ernstfall 
klar zu werden. 

Die formulierung  
der eigenen 

Wertvorstellungen 
hilft dabei, sich über  
sie klar zu werden.
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Formanforderungen an die Patientenverfügung
eine patientenverfügung kann erstellen, 
wer volljährig und einwilligungsfä hig ist – 
das heißt, er muss in der Lage sein, die 
bedeutung und risiken zu erfas sen und 
auf dieser basis seine entscheidungen zu 
treffen. Geschäftsfähigkeit ist damit also 
nicht unbedingt gefordert. So kann unter 
umständen auch ein dementer mensch 
eine wirksame pati enten verfügung ver
fassen (hier wird ein ärztliches Gutachten 
erforderlich sein). 

Die patientenverfügung bedarf der 
Schrift form samt Datum und Unterschrift; 
eine notarielle Beurkundung oder öffent

liche beglaubigung ist nicht nötig. Die pa
tientenverfügung kann jederzeit formlos 
widerrufen werden. Auch Ihre mündli
chen Äußerungen sind bei der ermittlung 
des mut maßlichen patientenwillens zu 
beachten.

es ist sehr ratsam, eine patientenverfü
gung regelmä ßig zu überprüfen. Sie kön
nen Ihre ursprünglich getroffe nen Festle
gungen ändern oder bestätigen. mit dem 
aktu ellen Datum und Ihrer unterschrift 
lassen Sie erkennen, dass die patienten
verfügung weiterhin Ihrem Willen ent
spricht.

Aufbewahrung der Patientenverfügung 
eine patientenverfügung sollte so aufbe
wahrt sein, dass insbesondere Ärzte, be
vollmächtigte oder gesetzliche betreuer 
schnell und einfach Kenntnis von ihr er
langen können. 
empfehlenswert ist, immer eine notfall
karte bei den Ausweispapieren mit sich zu 

führen, die angibt, wo die patientenver
fügung aufbewahrt wird. Informieren Sie 
Ihren hausarzt über die patientenverfü
gung und weisen Sie bei der Auf nahme in 
ein Krankenhaus oder Pflegeheim auf Ihre 
patientenverfügung hin. 

Folgende Punkte können Sie beispielsweise in 
eigenen Worten aufschrei ben:

  Bisheriges Leben – Womit bin ich zufrieden, was hätte ich mir anders 
vorge stellt?

  Meine Zukunft – Wie lange möchte ich leben? Was ist mir im Zweifelsfall 
wichti ger: Lebensdauer oder Lebensqualität?

  Umgang mit Leid – Wie komme ich mit Schicksalsschlägen zurecht? Was 
sind meine Ängste und schlimmsten Vorstellungen? Wie habe ich Krank
heit und Sterben anderer menschen erlebt? 

  Soziale Einbettung – Kann ich gut damit umgehen, von anderen men
schen abhän gig zu sein? fürchte ich, zur Last zu fallen?

  Religion und Spiritualität – Was bedeutet mein glaube angesichts von 
Krank heit und Leid? Was erwarte ich nach dem tod?

Einen umfangreichen Fragenkatalog finden Sie in „Patientenverfügung. 

Leiden – Krankheit – Sterben“ vom Bundesministerium der Justiz, Berlin 2013
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serVice: Woran sie noch 
Denken sollten
Notfallordner: Übersicht für sich und andere
Im notfall ist schnelles handeln ange
sagt. Dann sollten Sie oder Ihre Vertrau
enspersonen nicht erst mühsam nach te
lefonnummern, Versicherungsdaten oder 
Ansprechpartnern suchen müssen.

Verschaffen Sie sich daher einen Über
blick über Ihre Verträge, gesundheitlichen 
oder finanziellen Angelegenheiten. Sor
tieren Sie die wichtigsten Informationen 

und bündeln Sie diese mit System. emp
fehlenswert ist dabei ein notfallordner, 
den Sie an einem für Ihre nahestehen
den leicht zugänglichen ort verwahren. 

Diese punkte sind als Anregung zu ver
stehen. Welche Informationen sinnvoller
weise in den notfallordner sollten, richtet 
sich nach Ihrer persönlichen Situation.

Folgendes gehört in einen Notfallordner:
  persönliche Daten
  namen und Kontaktdaten wichtiger personen: familie, freunde, bevollmäch tigte
  finanzdaten und Vermögen: Angaben über Konten, geldanlagen, Verbindlich keiten, Im

mobilien, Wertsachen und anderes. Wichtig: Legen Sie hier keine pass wörter, transak
tionsnummern oder ähnliches ab – dies würde es unbefug ten personen im Zweifelsfall 
leicht machen, sich Zugang zu Ihren Finanzen zu verschaffen.

  Versicherungen: Übersicht über Ihre Versicherungen z.B. für Rente, Haft pflicht, Hausrat, 
Kfz, Rechtsschutz, Kranken- und Pflegeversicherung 

  Verträge: Informationen über Ihre Verträge – vom Arbeitsvertrag über mitglied schaften bis 
zum Zeitungsabonnement

  gesundheitsbezogene Informationen: Angaben zum gesundheitszustand, zu behandeln
den Ärzten, zur blutgruppe, zu Allergien und regelmäßig eingenommenen medika menten, 
früheren erkrankungen und operationen 

  Vollmachten und Verfügungen, soweit vorhanden: z.b. betreuungsverfügung oder Vorsor
gevollmacht, Konto/Depotvollmacht, patientenverfügung, ent bindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht (vor allem für nichtverheiratete Personen wichtig), Organspendeausweis

  todesfall: Liste der zu benachrichtigenden personen, bestattungswünsche, Vormund
schaftsregelung. Ihr testament selbst sollten Sie hier nicht aufbe wahren, wohl aber eine 
Liste Ihrer Verfügungen.

Vermerken Sie bei der Auflistung oder Kopien wichtiger Dokumente (z.B. Versi cherungs
poli cen) auch, wo die betreffenden Unterlagen im Original zu finden sind. Und denken 
Sie daran, den Notfallordner regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen!
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Beratungsstellen
Arbeiterwohlfahrt AWO  

Bundesverband e. V. 

blücherstraße 62/63, 10961 berlin 

Information über lokale betreuungs vereine 

unter: 030 26 309 - 0  

oder 030 26 309 -156 oder im Internet unter 

www.awoberatung.org

Deutscher Caritasverband e. V.  

Karlstraße 40,  

79104 freiburg im breisgau 

Telefon: 0761 200 - 0 

www.caritas.de/hilfeundberatung/ 

onlineberatung/rechtliche_betreuung/

Katholische Betreuungsvereine 

Blumenstraße 20, 50670 Köln 

Telefon: 0221 913 928 - 86 

www.kathbetreuungsvereine.de/kontakt/

Diakonie Deutschland   

evangelischer bundesverband evangelisches 

Werk für Diakonie und entwicklung caroline

Michaelis-Straße 1, 10115 Berlin 

Telefon: 030 65 211 - 0 oder über die Ruf

nummern der jeweiligen Landes verbände. 

Außerdem bieten die betreuungsvereine 

der Diakonie beratung zum thema an: www.

fachverbandbetreuungsvereine.de

Nützliche Links
  publikationen des bundesmi nisteriums der Justiz und musterformulare zum Download: 

www.bmj.de/DE/Service/Broschueren/_node.html 
   Liste mit zahlreichen musterformularen:  

www.ethikzentrum.de/patientenverfuegung/verfuegungsliste/verfue gungen.html
  Internationale notfalldatenbank mit digitaler hinterlegung von unterlagen:  

www.inoda.de 
  Zentrales Vorsorgeregister der bundesnotarkammer:  
www.zvronline.de
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SerVIce

Notfallkarte und -ordner
Im falle des falles ist es wichtig, dass helfer und Ärzte auf das Vorhandensein von Voll
machten und Verfügungen aufmerksam werden. Das erreichen Sie am besten mit einer 
hinweiskarte, die Sie stets bei sich tragen, zum beispiel in Ihrem portemonnaie. eine 
passende Karte zum Ausschneiden finden Sie auf dem Umschlag dieser Vorsorgemap
pe. Hier befindet sich auch die Vorlage für einen Ordnerrücken, mit dem Sie Ihren ei
genen notfallordner so kennzeichnen können, dass er schnell gefunden werden kann. 
einfach an der gekennzeichneten Linie ausschneiden, aufkleben und den ordner gut 
sichtbar platzieren. 

Musterformulare
So vielfältig wie der umgang mit existenziellen fragen, so individuell wird auch die zu 
Ihnen passende Verfügung oder Vollmacht sein. Im Folgenden finden Sie Musterformu
lare, die auf handreichungen des bundesministerium der Justiz und für Verbraucher
schutz basieren. 

Bitte beachten Sie den Stand der Formulare. Die aktuellsten Fassungen finden Sie auch 
unter www.bmj.de.

Viele weitere organisationen bieten musterformulare für patientenverfügung, Vorsor
gevollmacht oder betreuungsverfügung. Sie beruhen auf jeweils unter schiedlichen 
welt anschaulichen oder religiösen Überzeugungen. Scheuen Sie daher nicht, sich nach 
der Lösung umzuschauen, die am besten zu Ihnen passt.

Anmerkungen zur Nutzung der Musterformulare
Die in den formularen vorgesehenen Antwortmöglichkeiten erlauben Ihnen eine fest
legung nach Ihren individuellen Vorstellungen und bedürfnissen. 

Verwenden Sie höchste Sorgfalt auf das Ausfüllen und achten Sie auf Vollständig keit. 
falls Sie etwa fragen unbeantwortet lassen oder versehentlich mehrere Kästchen 
ausfül len, wäre das Dokument in diesem punkt ungültig. 

Leerzeilen, in denen Sie nichts eintragen wollen, sollten Sie durchstreichen – so beugen 
Sie der gefahr einer unbefugten nachträglichen Veränderung vor. 

bei unsicherheiten sollten Sie sich unbedingt an einen rechtsan walt, notar oder be
treuungsverein wenden.

Mehr gibt’s im Internet
Mehr Informationen zum Thema Altersvorsorge finden Sie auf der Webseite des Deutschen 
Institut für Altersvorsorge unter www.diavorsorge.de. Wir freuen uns auf Ihren besuch!
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VorsorgeVollmacht
Ich, (Vollmachtgeber/in)

name Vorname

geburtsdatum geburtsort

Adresse

telefon, telefax, email

erteile hiermit Vollmacht an (bevollmächtigte Person)

name Vorname

geburtsdatum geburtsort

Adresse

telefon, telefax, email

Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich im 
Folgenden angekreuzt oder angegeben habe. Durch diese Vollmachtserteilung soll eine vom Gericht angeordnete 
Betreuung vermieden werden. Die Vollmacht bleibt daher in Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung geschäftsunfähig 
geworden sein sollte. 

Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt und bei 
Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorlegen kann.
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Gesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit

Sie darf in allen Angelegenheiten der gesundheitssorge entscheiden, ebenso über alle 
Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)stationären Pfl ege. Sie ist befugt, meinen in einer 
patientenverfügung festgelegten Willen durchzusetzen. Ja nein

Sie darf insbesondere in sämtliche maßnahmen zur untersuchung des gesundheitszustandes und 
zur Durchführung einer heilbehandlung einwilligen, diese ablehnen oder die einwilligung in diese 
maßnahmen widerrufen, auch wenn mit der Vornahme, dem unterlassen oder dem Abbruch die
ser maßnahmen die gefahr besteht, dass ich sterbe oder einen schweren oder länger dauernden 
gesundheitlichen Schaden erleide (§ 1904 Absatz 1 und 2 BGB).

Ja nein

Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren herausgabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde alle 
mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches personal gegenüber meiner bevollmächtigten Ver
trauensperson von der Schweigepfl icht. Ja nein

Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung (§ 1906 Absatz 1 BGB),
über ärztliche Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Unterbringung (§ 1906 Absatz 3 BGB) und
über freiheitsentziehende Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medikamente u. Ä.) in einem Heim
oder in einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Absatz 4 BGB) entscheiden, solange dergleichen
zu meinem Wohle erforderlich ist.

Ja nein

Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten

Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pfl ichten aus dem Mietvertrag über meine 
Wohnung einschließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie meinen Haushalt aufl ösen. Ja nein

Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag abschließen und kündigen.
Ja nein

Sie darf einen Vertrag nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (Vertrag über die
Überlassung von Wohnraum mit Pfl ege- oder Betreuungsleistungen; ehemals: Heimvertrag)
abschließen und kündigen. Ja nein

Behörden

Sie darf mich bei behörden, Versicherungen, renten und Sozialleistungsträgern vertreten.
Ja nein
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Vermögenssorge
Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle rechtshandlungen und rechtsgeschäfte im 
In und Ausland vornehmen, erklärungen aller Art abgeben und entgegennehmen sowie Anträge 
stellen, abändern, zurücknehmen, Ja nein

   namentlich

    über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen 
(bitte beachten Sie hierzu auch den nachfolgenden Hinweis 1) Ja nein

   Zahlungen und Wertgegenstände annehmen
Ja nein

    Verbindlichkeiten eingehen 
(bitte beachten Sie hierzu auch den nachfolgenden Hinweis 1) Ja nein

    Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes abgeben. Sie darf mich im 
 geschäftsverkehr mit Kreditinstituten vertreten 
(bitte beachten Sie hierzu auch den nachfolgenden Hinweis 2)

Ja nein

   Schenkungen in dem rahmen vornehmen, der einem betreuer rechtlich gestattet ist.
Ja nein

folgende geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können:

Post und Fernmeldeverkehr

Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen und öff nen sowie über den Fernmeldever-
kehr entscheiden. Sie darf alle hiermit zusammenhängenden Willenserklärungen (z. B. Vertragsab-
schlüsse, Kündigungen) abgeben. Ja nein

Vertretung vor Gericht

Sie darf mich gegenüber gerichten vertreten sowie prozesshandlungen aller Art vornehmen.
Ja nein

Untervollmacht

Sie darf untervollmacht erteilen.
Ja nein

Betreuungsverfügung

Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung („rechtliche Betreuung“) erforderlich sein 
sollte, bitte ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als betreuer zu bestellen. Ja nein



Geltung über den Tod hinaus

Die Vollmacht gilt über den tod hinaus.
Ja nein

Weitere Regelungen

ort, Datum unterschrift der Vollmachtnehmerin/des Vollmachtnehmers

ort, Datum unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers

Hinweis:
1.  Denken Sie an die erforderliche form der Vollmacht bei Immobiliengeschäften, für handelsgewerbe oder die Auf

nahme eines Verbraucherdarlehens (vgl. S. 5/12 der Broschüre).
2.  für die Vermögenssorge in bankangelegenheiten sollten Sie auf die von Ihrer bank/Sparkasse angebotene Konto/

Depotvollmacht zurückgreifen. Diese Vollmacht berechtigt den bevollmächtigten zur Vornahme aller geschäfte, die 
mit der Konto und Depotführung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. es werden ihm keine befugnisse einge
räumt, die für den normalen geschäftsverkehr unnötig sind, wie z. b. der Abschluss von finanztermingeschäften. Die 
Konto-/Depotvollmacht sollten Sie grundsätzlich in Ihrer Bank oder Sparkasse unterzeichnen; etwaige spätere Zweifel 
an der Wirksamkeit der Vollmachtserteilung können hierdurch ausgeräumt werden. Können Sie Ihre bank/Sparkasse 
nicht aufsuchen, wird sich im Gespräch mit Ihrer Bank/Sparkasse sicher eine Lösung fi nden.
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BetreuungsVerfügung 
Ich,

 
name Vorname

geburtsdatum geburtsort

Adresse

telefon, telefax, email

lege hiermit für den fall, dass ich infolge Krankheit oder behinderung meine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr 
selbst besorgen kann und deshalb ein betreuer für mich bestellt werden muss, folgendes fest:

ZumeinemBetreuer / meinerBetreuerinsollbestelltwerden:

name Vorname

geburtsdatum geburtsort

Adresse

telefon, telefax, email

Falls die vorstehende Person nicht zum Betreuer oder zur Betreuerin bestellt werden kann, 
soll  folgende Person bestellt werden:

name Vorname

geburtsdatum geburtsort

Adresse

telefon, telefax, email

AufkeinenFallsollzumBetreuer / zurBetreuerinbestelltwerden:

name Vorname

geburtsdatum geburtsort

Adresse

telefon, telefax, email

ZurWahrnehmungmeinerAngelegenheitendurchdenBetreuer / dieBetreuerin
habe ich folgende Wünsche:

1. 3.

2. 4.

ort, Datum unterschrift
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Ich,

name Vorname

geburtsdatum geburtsort

Adresse

bestimme hiermit für den fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann:

Situationen, für die die Verfügung gelten soll
Wenn

Ich stimme zu = x

ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befi nde

 ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befi nde, selbst wenn der Todeszeit-
punkt noch nicht absehbar ist

infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treff en und mit 
anderen menschen in Kontakt zu treten, nach einschätzung zweier erfahrener Ärztinnen oder Ärzte 

(z.B. Ärzte meines Vertrauens: 
aller Wahrscheinlichkeit nach unwiederbringlich erloschen ist, selbst wenn der todeszeitpunkt noch nicht ab
sehbar ist. Dies gilt für direkte gehirnschädigung z. b. durch unfall, Schlaganfall oder entzündung ebenso wie für 
indirekte gehirnschädigung z. b. nach Wiederbelebung, Schock oder Lungenversagen. es ist mir bewusst, dass 
in solchen Situationen die Fähigkeit zu Empfi ndungen erhalten sein kann und dass ein Aufwachen aus diesem 
Zustand nicht ganz sicher auszuschließen, aber unwahrscheinlich ist.1

ich infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z. B. bei Demenzerkrankung) auch mit ausdauern-
der hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, nahrung und flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen.2

eigene beschreibung der Anwendungssituation 
(Anmerkung: Es sollten nur Situationen beschrieben werden, die mit einer Einwilligungsunfähigkeit einhergehen können.):

PatientenVerfügung
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Lebenserhaltende Maßnahmen
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich,

dass alles medizinisch mögliche und Sinnvolle getan wird, um mich am Leben zu erhalten.

oder

dass alle lebenserhaltenden maßnahmen unterlassen werden. hunger und Durst sollen auf natürliche Weise 
gestillt werden, gegebenenfalls mit hilfe bei der nahrungs und flüssigkeitsaufnahme. Ich wünsche fachgerechte 
Pfl ege von Mund und Schleimhäuten sowie menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpfl ege und 
das Lindern von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Angst, unruhe und anderer belastender Symptome.

SchmerzundSymptombehandlung3

In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich eine fachgerechte Schmerz und Symptombehandlung,

aber keine bewusstseinsdämpfenden mittel zur Schmerz und Symptombehandlung.

oder

wenn alle sonstigen medizinischen möglichkeiten zur Schmerz und Symptomkontrolle versagen, 
auch bewusstseinsdämpfende mittel zur beschwerdelinderung.

die unwahrscheinliche möglichkeit einer ungewollten Verkürzung meiner Lebenszeit durch schmerz und 
symptomlindernde maßnahmen nehme ich in Kauf.

Künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr4

In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich,

dass eine künstliche ernährung und flüssigkeitszufuhr begonnen oder weitergeführt wird, 
wenn damit mein Leben verlängert werden kann.

oder

dass eine künstliche ernährung und/oder eine künstliche flüssigkeitszufuhr nur bei palliativmedizinischer 
Indikation5 zur beschwerdelinderung erfolgen.

oder

dass keine künstliche Ernährung unabhängig von der Form der künstlichen Zuführung der Nahrung (z. B. Magen-
sonde durch mund, nase oder bauchdecke, venöse Zugänge) und keine künstliche flüssigkeitszufuhr erfolgen.
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Wiederbelebung6

A. In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

Versuche der Wiederbelebung.

oder

die unterlassung von Versuchen der Wiederbelebung.

, dass eine notärztin oder ein notarzt nicht verständigt wird bzw. im fall einer hinzuziehung  unverzüglich über 
meine Ablehnung von Wiederbelebungsmaßnahmen informiert wird.

B. nicht nur in den oben beschriebenen Situationen, sondern in allen fällen eines Kreislaufstillstands oder
Atemversagens

lehne ich Wiederbelebungsmaßnahmen ab.

oder

lehne ich Wiederbelebungsmaßnahmen ab, sofern diese Situationen nicht im rahmen ärztlicher maßnahmen 
(z. B. Operationen) unerwartet eintreten.

Künstliche Beatmung
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

eine künstliche beatmung, falls dies mein Leben verlängern kann.

oder

, dass keine künstliche beatmung durchgeführt bzw. eine schon eingeleitete beatmung eingestellt wird, unter der 
Voraussetzung, dass ich medikamente zur Linderung der Luftnot erhalte. Die möglichkeit einer bewusstseins
dämpfung oder einer ungewollten Verkürzung meiner Lebenszeit durch diese medikamente nehme ich in Kauf.

Dialyse
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

eine künstliche Blutwäsche (Dialyse), falls dies mein Leben verlängern kann.

oder

, dass keine Dialyse durchgeführt bzw. eine schon eingeleitete Dialyse eingestellt wird.

Antibiotika
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

Antibiotika, falls dies mein Leben verlängern kann.

oder

Antibiotika nur bei palliativmedizinischer Indikation5 zur beschwerdelinderung.

oder

keine Antibiotika.
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Blut/Blutbestandteile
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

die gabe von blut oder blutbestandteilen, falls dies mein Leben verlängern kann.

oder

die gabe von blut oder blutbestandteilen nur bei palliativmedizinischer Indikation5 zur beschwerdelinderung.

oder

keine gabe von blut oder blutbestandteilen.

Ort der Behandlung, Beistand
Ich möchte

zum Sterben ins Krankenhaus verlegt werden.

oder

wenn möglich zu hause bzw. in vertrauter umgebung sterben.

oder

wenn möglich in einem hospiz sterben.

Ich möchte

beistand durch folgende personen: 

beistand durch eine Vertreterin oder einen Vertreter folgender Kirche oder Weltanschauungsgemeinschaft:

hospizlichen beistand.
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Blut/Blutbestandteile
In den oben beschriebenen Situationen wünsche ich

die gabe von blut oder blutbestandteilen, falls dies mein Leben verlängern kann.

oder

die gabe von blut oder blutbestandteilen nur bei palliativmedizinischer Indikation5 zur beschwerdelinderung.

oder

keine gabe von blut oder blutbestandteilen.

Ort der Behandlung, Beistand
Ich möchte

zum Sterben ins Krankenhaus verlegt werden.

oder

wenn möglich zu hause bzw. in vertrauter umgebung sterben.

oder

wenn möglich in einem hospiz sterben.

Ich möchte

beistand durch folgende personen: 

beistand durch eine Vertreterin oder einen Vertreter folgender Kirche oder Weltanschauungsgemeinschaft:

hospizlichen beistand.
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EntbindungvonderärztlichenSchweigepflicht

Ich entbinde die mich behandelnden Ärztinnen und Ärzte von der Schweigepfl icht gegenüber folgenden Personen: 

Aussagen zur Verbindlichkeit, zur Auslegung und Durchsetzung und zum Widerruf 
der Patientenverfügung

Der in meiner Patientenverfügung geäußerte Wille zu bestimmten ärztlichen und pfl egerischen Maßnahmen soll 
von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten und dem Behandlungsteam befolgt werden. Mein(e) Vertreter(in) – 
z. B. Bevollmächtigte(r)/ Betreuer(in) – soll dafür Sorge tragen, dass mein Patientenwille durchgesetzt wird.

Sollte eine Ärztin oder ein Arzt oder das behandlungsteam nicht bereit sein, meinen in dieser patientenverfü
gung geäußerten Willen zu befolgen, erwarte ich, dass für eine anderweitige medizinische und/oder pfl egerische 
Behandlung gesorgt wird. Von meiner Vertreterin/meinem Vertreter (z. B. Bevollmächtigte(r)/Betreuer(in)) erwar-
te ich, dass sie/er die weitere behandlung so organisiert, dass meinem Willen entsprochen wird.

In Lebens und behandlungssituationen, die in dieser patientenverfügung nicht konkret geregelt sind, ist mein mut
maßlicher Wille möglichst im Konsens aller beteiligten zu ermitteln. Dafür soll diese patientenverfügung als richtschnur 
maßgeblich sein. Bei unterschiedlichen Meinungen über anzuwendende oder zu unterlassende ärztliche/pfl egerische 
Maßnahmen soll der Auff assung folgender Person besondere Bedeutung zukommen:

meiner/meinem bevollmächtigten.

meiner betreuerin/meinem betreuer.

der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt.

anderer person:

Wenn ich meine patientenverfügung nicht widerrufen habe, wünsche ich nicht, dass mir in der konkreten Anwendungs
situation eine Änderung meines Willens unterstellt wird. Wenn aber die behandelnden Ärztinnen und Ärzte/das be
handlungsteam/mein(e) Bevollmächtigte(r)/Betreuer(in) aufgrund meiner Gesten, Blicke oder anderen Äußerungen die 
Auff assung vertreten, dass ich entgegen den Festlegungen in meiner Patientenverfügung doch behandelt oder nicht 
behandelt werden möchte, dann ist möglichst im Konsens aller beteiligten zu ermitteln, ob die festlegungen in meiner 
patientenverfügung noch meinem aktuellen Willen entsprechen. bei unterschiedlichen meinungen soll in diesen fällen 
der Auff assung folgender Person besondere Bedeutung zukommen:

meiner/meinem bevollmächtigten.

meiner betreuerin/meinem betreuer.

der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt.

anderer person:
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Hinweise auf weitere Vorsorgeverfügungen

Ich habe zusätzlich zur patientenverfügung eine Vorsorgevollmacht für gesundheitsangelegenheiten erteilt und den 
Inhalt dieser patientenverfügung mit der von mir bevollmächtigten person besprochen: Bevollmächtigte(r)

name Vorname

Adresse

telefon telefax

Ich habe eine Betreuungsverfügung zur Auswahl der Betreuerin oder des Betreuers erstellt (ggf.: und den Inhalt dieser 
patientenverfügung mit der/dem von mir gewünschten betreuerin /betreuer besprochen). Gewünschte(r) Betreuerin/
Betreuer

name Vorname

Adresse

telefon telefax

Hinweis auf beigefügte Erläuterungen zur Patientenverfügung
Als Interpretationshilfe zu meiner patientenverfügung habe ich beigelegt:

Darstellung meiner allgemeinen Wertvorstellungen.

Sonstige unterlagen, die ich für wichtig erachte:

Organspende

Ich stimme einer entnahme meiner organe nach meinem tod zu transplantationszwecken zu.7 Komme ich nach ärztli
cher beurteilung bei einem sich abzeichnenden hirntod als organspender in betracht und müssen dafür ärztliche maß
nahmen durchgeführt werden, die ich in meiner patientenverfügung ausgeschlossen habe, dann

geht die von mir erklärte bereitschaft zur organspende vor.

gehen die bestimmungen in meiner patientenverfü gung vor.

oder

Ich lehne eine entnahme meiner organe nach meinem tod zu transplantationszwecken ab.

Soweit ich bestimmte behandlungen wünsche oder ablehne, verzichte ich ausdrücklich auf eine 
(weitere) ärztliche Aufklärung.
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Schlussbemerkungen

mir ist die möglichkeit der Änderung und des Widerrufs einer patientenverfügung bekannt.

Ich bin mir des Inhalts und der Konsequenzen meiner darin getroff enen Entscheidungen bewusst.

Ich habe die patientenverfügung in eigener Verantwortung und ohne äußeren Druck erstellt.

Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte.

Information/Beratung

Ich habe mich vor der erstellung dieser patientenverfügung informiert bei/durch

und beraten lassen durch

Ärztliche Aufklärung/Bestätigung der Einwilligungsfähigkeit

herr/frau wurde von mir am

bezüglich der möglichen folgen dieser patientenverfügung aufgeklärt. 
er/Sie war in vollem umfang einwilligungsfähig.

ort, Datum unterschrift, Stempel der Ärztin/des Arztes

Die einwilligungsfähigkeit kann auch durch eine notarin oder einen notar bestätigt werden.
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Aktualisierung

Diese patientenverfügung gilt solange, bis ich sie widerrufe.

oder

Diese patientenverfügung soll nach Ablauf von  
ihre gültigkeit verlieren, es sei denn, dass ich sie durch meine unterschrift erneut bekräftige.

um meinen in der patientenverfügung niedergelegten Willen zu bekräftigen, bestätige ich diesen nachstehend:

in vollem umfang.

mit folgenden Änderungen:

1   Dieser Punkt betriff t nur Gehirnschädigungen mit dem Verlust 
der Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entscheidungen zu treff en 
und mit anderen menschen in Kontakt zu treten. es handelt sich 
dabei häufi g um Zustände von Dauerbewusstlosigkeit oder um 
wachkomaähnliche Krankheitsbilder, die mit einem vollständigen 
oder weitgehenden Ausfall der großhirnfunktionen einherge
hen. Diese patientinnen oder patienten sind in der regel unfä
hig zu bewusstem Denken, zu gezielten bewegungen oder zur 
Kontaktaufnahme mit anderen menschen, während lebenswich
tige Körperfunktionen wie Atmung, Darm oder nierentätigkeit 
erhalten sind, wie auch möglicherweise die Fähigkeit zu Empfi n-
dungen. Wachkomapatientinnen oder patienten sind bettlä
gerig, pfl egebedürftig und müssen künstlich mit Nahrung und 
flüssigkeit versorgt werden. In seltenen fällen können sich auch 
bei Wachkomapatienten nach mehreren Jahren noch günstige 
entwicklungen einstellen, die ein eingeschränkt selbstbestimm
tes Leben erlauben. Eine sichere Voraussage, ob die betroff ene 
person zu diesen wenigen gehören wird oder zur mehrzahl de
rer, die ihr Leben lang als Pfl egefall betreut werden müssen, ist 
bislang nicht möglich.

2   Dieser Punkt betriff t Gehirnschädigungen infolge eines weit fort-
geschrittenen Hirnabbauprozesses, wie sie am häufi gsten bei 
Demenzerkrankungen (z. B. Alzheimer’sche Erkrankung) eintre-
ten. Im Verlauf der erkrankung werden die patienten zunehmend 
unfähiger, einsichten zu gewinnen und mit ihrer umwelt verbal 
zu kommunizieren, während die Fähigkeit zu Empfi ndungen er-
halten bleibt. Im Spätstadium erkennt der Kranke selbst nahe 
Angehörige nicht mehr und ist schließlich auch nicht mehr in der 
Lage, trotz hilfestellung nahrung und flüssigkeit auf natürliche 
Weise zu sich zu nehmen.

3   eine fachgerechte lindernde behandlung einschließlich der 
gabe von morphin wirkt in der regel nicht lebensverkürzend. 
nur in äußerst seltenen Situationen kann gelegentlich die zur 
Symptomkontrolle notwendige Dosis von Schmerz und beru
higungsmitteln so hoch sein, dass eine unbeabsichtigte geringe 
Lebenszeitverkürzung die Folge sein kann (erlaubte sog. indirek-
te Sterbehilfe).

4   Das Stillen von Hunger und Durst als subjektive Empfi ndun-
gen gehört zu jeder lindernden therapie. Viele schwerkranke 
Menschen haben allerdings kein Hungergefühl; dies gilt prak-
tisch ausnahmslos für Sterbende und wahrscheinlich auch für 
Wachkomapatientinnen oder patienten. Das Durstgefühl ist 
bei Schwerkranken zwar länger als das hungergefühl vorhan
den, aber künstliche flüssigkeitsgabe hat nur sehr begrenzten 
Einfl uss darauf. Viel besser kann das Durstgefühl durch Anfeuch-
ten der Atemluft und durch fachgerechte Mundpfl ege gelindert 
werden. Die Zufuhr großer flüssigkeitsmengen bei Sterbenden 
kann schädlich sein, weil sie u. a. zu Atemnotzuständen infolge 
von Wasseransammlung in der Lunge führen kann (für Details 
siehe den Leitfaden „Künstliche ernährung und flüssigkeitszu
fuhr“ des bayerischen Sozialministeriums, erhältlich unter www.
stmas.bayern.de/pfl ege/dokumentation/leitfaden.php).

5   palliativmedizin ist die medizinische fachrichtung, die sich pri
mär um die beschwerdelinderung und Aufrechterhaltung der 
Lebensqualität bei patientinnen und patienten mit unheilbaren 
erkrankungen kümmert. eine palliativmedizinische Indikation 
setzt daher immer das Ziel der beschwerdelinderung und nicht 
das Ziel der Lebensverlängerung voraus.

6   Viele medizinische maßnahmen können sowohl Leiden vermin
dern als auch Leben verlängern. Das hängt von der jeweiligen 
Situation ab. Wiederbelebungsmaßnahmen sind nicht leidens
mindernd, sondern dienen der Lebenserhaltung. gelegentlich 
kann es im Rahmen von geplanten medizinischen Eingriff en 
(z.B. Operationen) zu kurzfristigen Problemen kommen, die sich 
durch Wiederbelebungsmaßnahmen ohne folgeschäden behe
ben lassen.

7   Die Informationsbroschüren „Antworten und wichtige fragen“ 
und „Wie ein zweites Leben“ informieren rund um das thema 
organ und gewebespende. Sie können ebenso wie der or
ganspendeausweis kostenlos bei der bundeszentrale für ge
sundheitliche Aufklärung (BZgA) bestellt werden. Per Post un-
ter: BZgA, 51101 Köln, per Fax unter: 0221 899 22 57 und per 
email unter: order@bzga.de. unter der kostenlosen rufnum
mer 0800 90 40 400 erreichen Sie das Infotelefon Organspende 
montags bis freitags von 9 bis 18 uhr. Das team des Infotelefons 
beantwortet Ihre fragen zur organ und gewebespende und zur 
transplantation.

ort, Datum unterschrift
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konto-/DePotVollmacht – VorsorgeVollmacht
Kontoinhaber/Vollmachtgeber

name Vorname

Adresse

Name der Bank /Sparkasse und Adresse

Ich bevollmächtige hiermit den nachstehend genannten Bevollmächtigten

name Vorname

geburtsdatum telefonnr.

Adresse

mich im geschäftsverkehr mit der bank/Sparkasse zu vertreten. 
Die Vollmacht gilt für alle meine bestehenden und künftigen Konten und Depots bei der vorgenannten bank/Sparkasse.

ort, Datum unterschrift des Kontoinhabers

Ort, Datum Unterschrift des Bevollmächtigten (= Unterschriftenprobe)

Ihre Bank/Sparkasse ist gesetzlich verpfl ichtet, den Bevollmächtigten anhand eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu identifi zieren. 
Zur erteilung der Konto/Depotvollmacht suchen Sie daher bitte in begleitung Ihres bevollmächtigten Ihre bank/Sparkasse auf.

Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:
1.  Die Vollmacht berechtigt gegenüber der bank/Sparkasse 

dazu,

  über das jeweilige Guthaben (z. B. durch Über weisung, 
barabhebungen, Schecks) zu verfügen und in diesem 
Zusammenhang auch festgeldkonten und sonstige ein
lagenkonten einzurichten,

  eingeräumte Kredite in Anspruch zu nehmen,

   von der möglichkeit vorübergehender Kontoüberzie
hungen im banküblichen rahmen gebrauch zu machen,

  An- und Verkäufe von Wertpapieren (mit Ausnahme von 
finanztermingeschäften) und Devisen zu
tätigen und die Auslieferung an sich zu verlangen,

   Abrechnungen, Kontoauszüge, Wertpapier,  Depot und 
erträgnisaufstellungen sowie sonstige die Konten/De
pots betreff ende Mitteilungen und Erklärungen entge-
genzunehmen und anzuerkennen

  sowie Debitkarten1 zu beantragen.

1 Begriff  institutsabhängig, zum Beispiel ec- bzw. Maestro-Karte oder Kundenkarte.

2.  Zur erteilung von untervollmachten ist der bevollmäch
tigte nicht berechtigt.

3.  Die Vollmacht kann vom Kontoinhaber jederzeit gegen
über der bank/Sparkasse widerrufen werden. Widerruft 
der Kontoinhaber die Vollmacht gegenüber dem bevoll
mächtigten, so hat der Kontoinhaber die bank/Sparkasse 
hierüber unverzüglich zu unterrichten. Der Widerruf 
gegenüber der bank/Sparkasse und deren unterrichtung 
sollten aus beweisgründen möglichst schriftlich erfolgen.

4.  Die Vollmacht erlischt nicht mit dem tod des Kontoinha
bers; sie bleibt für die Erben des verstorbenen Kontoin-
habers in Kraft. Widerruft einer von mehreren miterben 
die Vollmacht, so kann der bevollmächtigte nur noch 
diejenigen miterben vertreten, die seine Vollmacht nicht 
widerrufen haben. In diesem fall kann der bevollmäch
tigte von der Vollmacht nur noch gemeinsam mit dem 
Widerrufenden gebrauch machen. Die bank/Sparkasse 
kann verlangen, dass der Widerrufende sich als erbe aus
weist.





notiZen



notiZen





Im Notfall bitte verständigen: 
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❑ Die genannte Person ist mein(e) Bevollmächtigte(r).

Hausarzt (Name, Telefon): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❑  Ich habe eine Vorsorgevollmacht bzw. Patienten-/Betreuungs-
verfügung. Diese befindet sich an folgendem Ort: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Blutgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Medikamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allergien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❑  Bluthochdruck ❑  Asthma

❑  Diabetes Typ I ❑  Organspender

❑  Diabetes Typ II ❑  Herzschrittmacher

Der Notfallordner
Mit diesem Ordnerrücken können Sie Ihren persönlichen 
Notfallordner auffällig kennzeichnen. Einfach beschriften, 
ausschneiden und aufkleben.

❑ Vorsorgevollmacht

❑ Betreuungsverfügung

❑ Patientenverfügung

❑  Konto-/ 
Depotvollmacht

Notfall
ordNer

NotfallKarte

Die Notfallkarte
Die Hinweiskarte sollten Sie ausfüllen, ausschneiden und  
am besten stets bei sich tragen, z.B. im Portemonnaie.

Vorname, Name

Adresse

Geburtsdatum

Dieses Ordnerrücken-Etikett ist  
50 x 185 mm groß, passende 
Ringbuchordner finden Sie im 
Fachhandel.
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